
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/11/8 6Ob228/01z
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 Veröffentlicht am 08.11.2001

Norm

ABGB §94 Abs2

Rechtssatz

Dass die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs ein Missbrauch des Rechtes sei, ist nicht von Amts wegen,

sondern nur auf Einwendung des Unterhaltspflichtigen wahrzunehmen.

Entscheidungstexte

6 Ob 228/01z

Entscheidungstext OGH 08.11.2001 6 Ob 228/01z
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